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RS OGH 1986/7/30 3Ob77/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1986

Norm

EO §154 Abs3

Rechtssatz

§ 154 Abs 3 EO dient erkennbar nicht allein dem Schutz des säumigen Erstehers, dessen Einwendung, die

Wiederversteigerung sei unter anderen Bedingungen vorgenommen worden, damit abgeschnitten sein soll, sondern

vor allem der zügigen Abwicklung der Wiederversteigerung und der Verhinderung der mit der Feststellung der

abweichenden Versteigerungsbedingungen (§ 162 Abs 1 EO) verbundenen Verzögerung.
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